
 

 

3. Verordnung der Ärztekammer für Kärnten vom 01.12.2025, mit der die Diäten-, Reisegebühren- 

und Aufwandsentschädigungsordnung der Ärztekammer für Kärnten geändert wird. 

 

Die Vollversammlung der Ärztekammer für Kärnten hat am 01.12.2025 beschlossen: 

Aufgrund § 66a Abs. 2 Z 6 in Verbindung mit § 80 Z 7 Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG), BGBl. I Nr. 169, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, wird verordnet: 

 

Die Diäten-, Reisegebühren- und Aufwandsentschädigungsordnung der Ärztekammer für Kärnten, 

zuletzt geändert durch die Verordnung 2/2024, wird wie folgt geändert: 
 

§ 11 Anmerkung zur Befristung nach der Tabelle wird gelöscht: 

 Referentin für Angelegenheiten des ärztlichen Mittelbaus                        € 1.079,-- 

** befristet bis 31.12.2025  

 

Begründung: 

Die bislang befristete Dotierung des Kurienreferats (ReferentIn für Angelegenheiten des ärztlichen 

Mittelbaus) soll nunmehr unbefristet ausgestaltet werden. 

 

Anmerkung: 

Laut vorläufigen Werten würde der maßgebliche Inflationswert (Oktober zu Oktober des Vorjahres) 4 % 

betragen.  

Die Vollversammlung hat jedoch beschlossen, die in der Diäten-, Reisegebühren- und 

Aufwandsentschädigungsordnung vorgesehene Valorisierung der festen Aufwandsentschädigungen (mit 

Ausnahme jener der BezirksärztevertreterInnen) für 2026 auszusetzen. 

 



 

 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
 

ALT NEU 

§ 11 Höhe der festen Aufwandsentschädigungen 

 

 
 

* Bei Mehrfachfunktionen wird, ausgenommen bei BezirksärztevertreterInnen, 

nur ein Betrag zur Auszahlung gebracht.  

** befristet bis 31.12.2025  

 

Teilt der Bezugsberechtigte mit, dass er seine Funktion nur eingeschränkt 

auszuüben vermag, ist die feste Aufwandsentschädigung auf das 

eingeschränkte Ausmaß zu kürzen. 
 

§ 11 Höhe der festen Aufwandsentschädigungen 

 

 
 

* Bei Mehrfachfunktionen wird, ausgenommen bei BezirksärztevertreterInnen, 

nur ein Betrag zur Auszahlung gebracht.  

** befristet bis 31.12.2025  

 

Teilt der Bezugsberechtigte mit, dass er seine Funktion nur eingeschränkt 

auszuüben vermag, ist die feste Aufwandsentschädigung auf das 

eingeschränkte Ausmaß zu kürzen. 
 

 


